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Das Juliusbanner der Stadt Mülhausen von 1512

Von Günter Mattern

Viel ist berichtet worden über die
Juliusbanner schweizerischer Stände,
Landschaften und Städte1, aber bis heute
fehlte es an Arbeiten über die beiden
der Eidgenossenschaft zugewandten Orte
Mülhausen und Rottweil 2. Während für
Rottweil soeben eine längere Arbeit
geschrieben worden ist, mangelt es noch an
einer Bannerbeschreibung für Mülhausen

3. Der Stadtarchivar von Mülhausen,
Marcel Moeder, berichtet zwar eingehend

von den Umständen der Heimführung der
Ehrenfahne durch den Stadtschreiber
Hans-Oswaldt Gamsharst, geht aber nicht
sonderlich auf die heraldisch sehr
interessante Fahne ein4.

Im Jahre 1506 bemühten sich die Mül-
hauser, mit Basel einen Allianzvertrag ab-
zuschliessen mit dem Gedanken, dadurch
später zu einem Bündnis mit der
Eidgenossenschaft zu kommen. Dieser Vertrag

kam auch tatsächlich zustande und

Abb. 1. Banner, Schwert und Hut, an die Eidgenossen von Papst Julius II. geschenkt
(Photo Schweiz. Landesmuseum).
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wurde von den anderen Ständen gutge-
heissen. «Anno 1514, in den Wuchen nach
Andreae, ward Mülhausen zuo Zürich uff
einer Tagsatzung zuo dem sechsten
Zugewandten Orth der Eidtgnoschaft
angenommen, und ist der Pundtbrieff uff den
jc)ten Jenner anno 1515 ufgericht. Die
Artickel dieser Pundtnuss sind vast deren
von Rotwyl gemäss und gleichförmig 5.»

Um die Ehrlichkeit von Mülhausens
Bemühungen, mit den Eidgenossen
zusammenzugehen, zu beweisen, schickte der
Rat der Stadt ein kleines Kontingent von
20 Mann zu den Eidgenossen, die selbst
18 000 Mann aufgeboten und dem Papst
zu dessen Verteidigung gegen die Franzosen

zur Verfügung gestellt hatten. Die
Einnahme von Pavia am 18. Juni 1512
bewirkte den Rückzug der französischen
Truppen und damit das Ende der französischen

Vorherrschaft in der Lombardei.
Die Mülhauser Truppe unter Martin
Brüstlein6 zeichnete sich bei der
Eroberung der Stadt ganz besonders aus.

Als Anerkennung des Papstes erhielten
die Eidgenossen am 5. Juli in Verona
zwei mit dem Wappen des Hl. Stuhles und

Abb. 2. Gürtel mit Wappen des Papstes Julius II.
(Deila Rovere). (Photo Schweiz. Landesmuseum).

Abb. 3. Hutbüchse mit dem Wappen des Papstes
Julius II. (Deila Rovere).

dem Familienwappen des Papstes
geschmückte Banner sowie ein geweihtes
Schwert nebst Hut und den Ehrentitel7
«Beschützer der Freiheit der Kirche».
Kardinal Schiner, Mittler zwischen der
Eidgenossenschaft und dem Hl. Stuhle,
veranlasste, dass auch die einzelnen Orte
seidene Banner — im ganzen mehr als

30 Stück — mit ihren Wappen bekamen,
die aber als Auszeichnung Bilder aus der
christlichen Geschichte als Beigabe tragen.
So kam auch Mülhausen zu seinem Banner.

Schiner bescheinigte brieflich am 2.
November 1512 den Mülhausern das Recht,
in ihren Bannern und Standarten das Bildnis

des Hl. Stephan zu führen und in ihren
Wappen und Zeichen die rote Farbe des
Mühlrades durch Gold, das heisst durch
die Farbe der Ritter, zu ersetzen.

Die Urkunde lautet in deutscher
Fassung

8
:

«Matthäus, durch Gottes Erbarmen der
Hl. Römischen Kirche des Titels Sancta
Potentiana Kardinalpriester zu Sitten, un-
sern Heiligsten Herrn des Papstes und des

apostolischen Stuhles Abgesandter in
ganz Deutschland, in der Lombardei und
in allen Orten, wohin Uns zu wenden Wir
Anlass haben, (wünschen) den in Christo
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geliebten Bürgermeister, Räten und
Bürgern und Beisassen insgesamt der Stadt
Mülhausen, im Bistum Basel,
immerwährendes Heil im Herrn

Da Ihr samt den übrigen Schweizern vor
kurz verstrichener Zeit zur Erhaltung der
Einheit der Römischen Kirche und der
Freiheit des apostolischen Stuhles zu
Hilfe gekommen seid, auch ebenderselben
Kirche nicht geringer Schutz von Euch
geleistet worden ist, und Wir es demnach
für billig oder vielmehr für gerecht
erachten, dass genannter Stuhl, dessen
Botschaftsamt Wir versorgen, Euch mit
glänzenden Abzeichen der Bevorzugung
ziere und schmücke wie auch mit Beweisen
sonderlichen Wohlwollens umfasse. So

geschieht es, dass, indem Wir in Anbetracht

solch herrlicher von Euch
verrichteter Taten den Fussstapfen Unserer
Vorfahren folgen und Euch und Euren
Nachfahren insgesamt kraft apostolischer
Machtvollkommenheit, die Wir in dieser
Angelegenheit verwalten, mit diesem
Briefe gestatten, fürderhin zu allen Zeiten
auf Euren Fahnen und Bannern das Bild
des glückseligen Protomärtyrers Stephan
zu führen und dazu die rote Farbe in Euren
herkömmlichen Zeichen, und zwar das

Mühlrad, wo es vorher aufgemalt war, in
Gold und in die Farbe der Ritter zu
verwandeln, ohne Hindernis seitens apostolischer

Erlässe und Verordnungen, oder
kaiserlicher und königlicher Gesetze oder
stadtrechtlicher Satzungen, auch wenn
dieselben durch Eidesschwur, durch
apostolische Bestätigung oder durch beliebige
andere Beglaubigungen bekräftigt wären
oder sonst etwas Gesagtes im Wege
stünde.

Gegeben zu Lodi im Jahre der
Menschwerdung Unseres Herrn Eintausend
fünfhundert und zwölf, am 4. der Nonen des

Novembers, im neunten Jahre seit dem
Amtsantritt Unseres Heiligsten Herrn,
Julius II., nach Gottes Vorsehung Papst.

Unentgeltlich nach Befehle des

hochwürdigsten Herrn Legaten : M. Sander
C. Meyn»

In einer Bulle vom 20. Dezember 1512
bestätigt Papst Julius II. die Bestimmungen

seines Kardinals, denn er schreibt, dass

«es Euch erlaubt sei, für alle ewigen Zeiten
auf Euren Fahnen und Bannern das
gemalte Bild des Protomärtyrers, des Hl.
Stephan, zu führen und dazu die rote
Farbe in Euren gewöhnlichen Zeichen,
nämlich das Mühlrad, in Gold und in die
ritterliche Farbe umzuwandeln» 9.

Nach zeitgenössischen Chronisten liess
der Mülhauser Stadtschreiber Hans-Os-
waldt Gamsharst als Abgesandter der
Stadt in Rom ein Banner gemäss der oben

genannten Angaben anfertigen, aber in
den sonst bis ins Kleinliche gehenden
Rechnungen des Stadtschreibers werden
keine diesbezüglichen Ausgaben eingesetzt.

So besteht also noch die Möglichkeit,
dass das Banner entweder auf Schiners

Geheiss in Mailand oder aber auf Befehl
des Papstes in Rom angefertigt wurde.

In den beiden Dokumenten Schiners
und des Papstes wird nichts über die
Gestaltung und Anordnung des Bildnisses

ausgesagt. Anscheinend überliess man die
Ausschmückung dem Künstler oder dem
Rat von Mülhausen.

In einem Aide-Memoire vom Oktober
1512 des Stadtschreibers Gamsharst, das

von ihm für seine Romreise verfasst
wurde und Instruktionen des Rates
enthielt, steht unter anderem folgendes 10 :

« Item, des paners oder Zeichens halb,
sol das paner mit der feldung wyss, das

zeichen des mulyrads gulden; item, zu
bedensyten sannt Stephan knuwende und
mit gulden esten neben zuring umb etc.»

Es scheint, dass der Bürgermeister und
der Rat schon eine Vorstellung davon
hatten, wie das Juliusbanner zu ändern
und wie das Bildnis des Stadtpatrons, des

Hl. Stephan, zu gestalten sei.

Die Ausstattung der Banner der
Hilfskontingente fiel im Vergleich zu den
Ehrenpanieren der Hauptkontingente
einfacher und weniger reich aus. Diese
Fahnen waren meistens gemalt und das

kostbar reichgestickte Eckbild durch ein
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Abb. 4. Juliusbanner von Mülhausen (1512).

einfacheres, mit religiösen Symbolen,
freistehenden Heiligen oder päpstlichen
Insignien ersetzt. Doch beinahe alle weisen
als Fahnentuch die prächtige florentinische
Damastseide mit Granatapfelmuster auf,
deren Bemalung wahrscheinlich in
Oberitalien ausgeführt worden ist.

Das Mülhauser Juliusbanner besteht
aus blassgelber, wohl ursprünglich weisser
Damastseide (i m 48 X 1 m 66 Flöhe) n.
Das aufgemalte goldene, mit acht Schau¬

feln versehene Mühlrad (Durchmesser
1 m) nimmt den grössten Raum im Banner
ein. Das Fahnentuch hat eine goldene ast-

förmige Einfassung auf allen vier Seiten
sowie einen goldfarbenen Saum. Das
Eckstück (27 cm x 43 cm Höhe) ist
seinerseits mit der goldenen astförmigen
Einfassung umgeben und zeigt den
stehenden Hl. Stephan. Dieser erste Märtyrer
des Christentums steht auf einem grünen
Hügel, hält in seiner Rechten einen grünen
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Abb. 5. Eckstück mit dem Hl. Stephan.

Palmwedel und in seiner Linken ein
geschlossenes schwarzes Buch, auf dem ein
blauer Stein liegt. St. Stephan trägt ein
blaues damasziertes Untergewand und ein
goldfarbenes, ebenfalls in Rot damasziertes
Messkleid sowie ein goldenes Käppchen
mit einem blauen Stein. Die Aureole ist
golden gehalten. Die aufgemalte Figur
steht im gelblichen, einst weissen Fahnentuche.

Das Eckbild ist sehr wahrscheinlich
auf beiden Seiten des Banners angebracht
und ist nach oberitalienischer Manier
gemalt worden.

Die an sich unheraldische Art, Metall
auf Metall zu setzen, war in jener Zeit
nichts Ungewöhnliches. Neben einer
Wappenverbesserung und -Vermehrung
war es damals ebenfalls Sitte, Farben zu
«verbessern». Dies geschah auch mit
einem anderen Banner : der schwarze Stab
des Standes Basel wurde in einen goldenen
umgeändert. Allerdings scheint die un¬

gewöhnliche Tingierung Weiss und Gold
(Gelb) nur auf diese beiden Partnerstädte
Basel und Mülhausen beschränkt gewesen
zu sein.

Nach Neubecker 12 ist Gold im Mittelalter

die Auszeichnungsfarbe der Ritter
gewesen, sei es mit den Sporen, deren
Anlegung einen Ritter zum «Miles aura-
tus» werden liess, sei es in den Abzeichen
der Ritterbünde, in denen die Knappen
das Abzeichen silbern, die Ritter golden
trugen. In diesem Sinne ist auch die
Wortwendung im Text des Kardinals Schiner
zu verstehen : «in aureum et militarem
colorem commutare». In etwas anderen
Worten steht in der päpstlichen Bulle :

«in aureum ac militarem colorem con-
vertere».

JuliuSp^nyv vy Mülhavjftr» '/Eh-
~ MCX.il - J

Abb. 6. Juliusbanner mit Fähnrich. Zeichnung von
Paul Martin.
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Doch zurück zum Mülhauser
Juliusbanner : Die päpstliche Wappenverbesserung

wurde nur knapp zehn Jahre von der
Stadt Mülhausen anerkannt, denn nach

Einführung der Reformation im Jahre
1522 kehrte der Mülhauser Rat zum alten
Wahrzeichen, zum roten Mühlrad, zurück.
So ist es auch nicht verwunderlich, wenn
in den Urkunden jener Stadtrepublik
keine Rede von Gebrauchsbannern ist, wie
man es von den Ständen der alten
Eidgenossenschaft her kennt13.
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